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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 beschließend 

 
Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier: Anregung der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V. vom 08.06.2020 - 
 Jedem Schüler ein Notebook 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt als zuständiger Ausschuss für die Erledigung von Anre-
gungen und Beschwerden das Schreiben der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V. vom 
08.06.2020 zur Kenntnis. Da die Verwaltung den Grundgedanken der Anregung bereits aufgegrif-
fen und bearbeitet hat und derzeit die Beschaffung der notwendigen Anzahl an Endgeräten vor-
nimmt, ist eine weitere Beratung der Anregung nicht mehr erforderlich. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 08.06.2020 hat sich die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e. V. (AWO) mit 
der Anregung, Geldmittel für Schüler-Verleih-Notebooks in Höhe bis zu einem Drittel der in Voerde 
vorhandenen Schülerzahl zur Verfügung zu stellen, an den Rat der Stadt Voerde gewandt. Die 
Anregung ist gemäß § 5 der Hauptsatzung der Stadt Voerde dem für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden zuständigen Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. Eine Einverständ-
niserklärung zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegt vor. Die Anregung ist der 
Drucksache als Anlage beigefügt. 
 
Zu der vorliegenden Anregung der AWO ist anzumerken, dass die Verwaltung bereits in Vorberei-
tung der Sitzung des Arbeitskreises Schule vom 18.06.2020 bei allen Schulen in Voerde den Be-
darf an Endgeräten für Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugriff auf digitale Endgeräte haben 
und somit beim Lernen auf Distanz benachteiligt sind, erfragt hat. Den Rückmeldungen zufolge 
besteht ein Bedarf in Höhe von 300 mobilen Endgeräten. 
 
Am 22.07.2020 hat die Landesregierung die "Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofort-
ausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 
2024 - Sofortausstattungsprogramm) an Schulen und in Regionen in Nordrhein-Westfalen" verab-
schiedet, wonach die Stadt Voerde eine Zuwendung in Höhe von 173.645,33 € erhält, die zusam-
men mit einem Eigenanteil der Stadt Voerde in Höhe von 10% (19.293,93 €) ein Gesamtvolumen 
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von 192.939,26 € ergeben. Die Mittel können einerseits zur Verbesserung der Versorgung von 
Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf be-
stehende technische Geräte zurückgreifen können, und andererseits für Ausstattung der Schule 
für die Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zur Verbesserung der Versorgung des Un-
terrichts auf Distanz verwendet werden.  
 
Ausgehend von einem Höchstbetrag von 500 € je Endgerät können mit den Mitteln bis zu 386 
Endgeräte beschafft werden. Dies entspricht zwar nicht einem Drittel der Schülerzahl in Voerde 
(ca. 800 Schülerinnen und Schüler), ist jedoch ausreichend, um den anhand der Rückmeldungen 
der Schulen ermittelten konkreten Bedarf in Voerde zu decken. Die Beschaffung der Endgeräte 
soll - wie bisher - über den Warenkorb des KRZN erfolgen. Aufgrund einer diesbezüglichen derzeit 
laufenden Ausschreibungen ist davon auszugehen, dass die Geräte spätestens ab dem 
18.08.2020 verfügbar sind. 
 
Der Verleih der Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler soll nicht auf Grundlage einer Bedürf-
tigkeitsprüfung sondern anhand der Einschätzung der Schulen erfolgen.  
 
Aus Sicht der Verwaltung ist der Tenor der Anregung der AWO durch die derzeit laufende Aus-
schreibung als erfüllt anzusehen, so dass eine weitere Beratung der Anregung entbehrlich ist. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) Anregung AWO v. 08.06.2020 
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